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Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe in der 

Stadt Wuppertal vom 20.09.2012 vom 11.11.2014 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember  2013 (GV. NRW. S. 878) und der 
§§ 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein‐Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2011 (GV.NRW.S.687), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 
10.11.2014 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. 

Aufhebung  

 

Die  Satzung  über  die    Erhebung  einer  Infrastrukturförderabgabe  vom  20.09.2012  in  der 

Gestalt der Zweiten Änderungssatzung wird aufgehoben. 

 

II. 

Inkrafttreten 

 

Diese Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe 

tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung  in Kraft. 

 

_________________________ 
 

Ich bestätige, dass 

‐  die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

‐  der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.11.2014 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
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Hinweis: 
 

Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 

es sei denn, 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 11.11.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Vierte  Satzung  zur  Änderung  der  Vergnügungssteuersatzung  der  Stadt Wuppertal  vom 
16.12.2008 vom 11.11.2014 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember  2013 (GV. NRW. S. 878) und der 
§§ 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein‐Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2011 (GV.NRW.S.687), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 
10.11.2014 folgende Satzung beschlossen: 

 
I. 

 

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 16.12.2008,  in der Fassung der 3. 

Änderungssatzung vom 01.10.2014 wird wie folgt geändert: 

 

§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

       

§ 8 (2) Der Steuersatz beträgt 20  v. H. des Einspielergebnisses.  
 

§ 13 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

 

§ 13 (6)  Bei Apparaten nach § 1 Nr. 4 mit Gewinnmöglichkeit  wird ein Steuerbescheid 
erteilt. Die Steuer ist jeweils innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides zu entrichten. 
 

§ 13 Abs. 7 entfällt 

 
II. 

 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
 

_________________________ 
 

Ich bestätige, dass 

‐  die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

‐  der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 
 

_________________________ 
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Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.11.2014 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 

Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 

es sei denn, 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 11.11.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1166 - Wilhelmstraße / Rommelspütt - 
Durchführungsplan 43 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.11.2014 den Bebauungsplan 1166 - 
Wilhelmstraße / Rommelspütt - als Satzung sowie die Satzung zur Aufhebung des 
Durchführungsplans 43 nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
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Geltungsbereich:

Der Bebauungsplan 1166 überlagert den Durchführungsplan 43 aus dem Jahr 1956, der als 
einfacher Bebauungsplan nur Festsetzungen zu den Straßenbegrenzungslinien und den 
Baufluchtlinien enthält. 

 Der Geltungsbereich umfasst den Baublock zwischen den Straßen 
Neumarkt, Hofkamp, Friedrichstraße, Wilhelmstraße und Gathe sowie ca. 30 m der 
Paradestraße einschließlich der jeweiligen Straßenfläche. 

 
Planungsziel: Steuerung der Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros sowie gestalterische 
Regelungen zu Werbeanlagen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die genannten Bauleitpläne in bzw. außer Kraft. 
 
Die Bebauungspläne werden gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Bebauungspläne 
werden mit Begründung, im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, während der  
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt der 
Bebauungspläne und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Einführung einer Länderöffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen 
Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen vom 15.07.2014 (Bundesgesetzblatt I, 
Seite 954), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und 
zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19.12.2013 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt NRW 2013, Seite 878) beim Zustandekommen des oben 
genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 14.11.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3010601452
3011572108
4224827479

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 03.11.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3011340092
3011560814
3411705639
3414130611
3436346062

Wuppertal, den 03.11.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3011433657
4010556316
4215886021

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 13.11.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3010560682
3010883746
3011092925
3011645797
3421402599
3421756101
3010587313
3010991259
3011194432
3011688235
3421463690
3440253528

Wuppertal, den 13.11.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 
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Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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